
Hygiene-Konzept und -Regeln für den Büchereibesuch (Stand 01.08.22) 

 

Der Besuch der Bücherei folgt unter anderem der jeweils aktuellen Corona-Verordnung der 

Landesregierung. 

 Seit April ist der Büchereibesuch wieder zu den regulären Öffnungszeiten ohne 

Zugangsbeschränkung möglich! Ein 3G-Nachweis ist somit nicht mehr nötig. 

 Die generelle Maskenpflicht ist momentan aufgehoben. Bei hohen Kundenaufkommen 

empfehlen wir besonders den Risikogruppen weiterhin das Tragen einer Maske. 

 Desinfektionsmittel wird im Eingangsbereich bereitgestellt. Die sanitären Räume stehen 

alternativ zum Händewaschen zur Verfügung.   

 Das Büchereiteam desinfiziert regelmäßig alle Ober- und Kontaktflächen, die von den 

Besuchern gemeinsam benutzt werden. Unsere Räumlichkeiten werden in regelmäßigen 

Abständen gelüftet. 

 Bitte halten Sie zu Ihren Mitmenschen und den Büchereimitarbeiter*innen mindestens 1,5 m 

Abstand. Beachten Sie auch die Abstandsmarkierungen und ausgeschilderten Wege.  

 Kinder und Familien sind herzlich willkommen. Allerdings bitten wir die Eltern um verstärkte 

Rücksicht auf andere Besucher. Man muss die Kinder nicht an der Hand führen, sollte aber 

der Aufsichtspflicht nachkommen und die Kinder nicht allein im Haus herumspringen lassen.  

 Kein Zutritt für Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus aufweisen und für Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang 

mit dem Coronavirus unterliegen. 

 Medien aus infizierten Haushalten sollten nach Möglichkeit vor der Rückgabe desinfiziert 

werden 


